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Ge#etz, betreffend die Überleitung der Rechtspflege  
auf das Deut#che Reich  

 
gegeben am 03.10.2015, im Namen des Deut#chen Reiches 

 
In Kraft ge#etzt am 06.11.2015 durch Veröffentlichung im Deut#chen Reichsanzeiger  

nach erfolgter Zustimmung des Volks-Bundesrathes und des Volks-Reichstages, was folgt: 

 
 

Nr. 23 
 

Nachdem die Ju#tizverwaltungen der Länder ihre hoheitlichen Rechte entgegen der Recht#taatlichkeit des Deut#chen Reiches 
und gegen den Willen des Deut#chen Volkes, unter Vortäu#chung #taatlicher Gewalt, an ausländi#che Mächte abgegeben haben 
und #eit 1919 keinerlei An#trengungen unternahmen die Recht#taatlichkeit in Deut#chland wieder herzu#tellen, übernimmt das 
Deut#che Reich kraft #einer Verfa##ung als rechtsfähiger Träger der Ju#tizhoheit für das Staatsgebiet in #einen Grenzen vom 
31. Juli 1914, die ge#amte Ju#tiz mit allen Zu#tändigkeiten, Rechte und Pflichten.   
  
 
 

Artikel 1 

1. Mit Inkraft#etzung die#es Ge#etzes unter#tehen die Ju#tizbehörden der Länder unmittelbar dem Deut#chen Reich, der als 
Träger des Ju#tizhoheit, die ge#amte Ju#tiz mit allen Zu#tändigkeiten, Rechte und Pflichten übernimmt.  

a) Alle Ju#tizbehörden der Länder werden Reichsbehörden. 

b) Ju#tizbeamte können nur Reichsbeamte nach geltendem Reichsrecht werden. 

c) Ange#tellte und Arbeiter können nur nach geltendem Reichsrecht übernommen werden. 

2. Sämtliche Gerichte #prechen Recht im Namen des Deut#chen Volkes. 
  

Artikel 2 

1. Das Prä#idium des Deut#chen Reiches übt neben dem Begnadigungsrecht das Recht aus, anhängige Straf#achen 
niederzu#chlagen oder im Sinne der Ju#tizregulierung den Reichsgerichten zur erneuten Verhandlung über den Rechtsweg 
anzuordnen. 

2. Amne#tien können nur durch ein Reichsge#etz erla##en werden. 
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Artikel 3 

Für alle Richter, Staatsanwälte, Rechtspfleger, Urkundsbeamten und Rechtsanwälte die nach den Ge#etzen ab dem 31. Juli 
1919 handelten, gilt die per#önliche Privathaftung, die auch rückwirkend fe#tgelegt werden kann. Alle bisher angewandten 
Verwaltungsvor#chriften die dem Zwecke der illegalen Vorteilsnahme dienten, #ind ab dem Moment nichtig, ab dem eine 
argli#tige Täu#chung oder ein Irrtum vorliegt. Es haftet der Anwender.  

 
Artikel 4 

Welche Einnahmen und Ausgaben für die Landesju#tizverwaltungen im Zu#ammenhang #tehen und auf das Deut#che Reich 
übergehen, ent#cheidet nach Anhörung der ober#ten Landesbehörden der Staats#ekretär des Reichsju#tizamtes im Einvernehmen 
mit dem Staats#ekretär des Reichs#chatzamtes. 
 

 
Artikel 5 

Grund#tücke, Gebäude, unbewegliche und bewegliche Sachen der Länder die mit den Ju#tizverwaltungen der Länder verbunden 
#ind gehen in den Eigentum des Deut#chen Reiches über, wenn die#e ausschließlich oder überwiegend von Ju#tizbehörden benutzt 
werden. Treuhand#chaften aller Art erlö#chen mit #ofortiger Wirkung. In allen Fällen wird die Haftung nach dem 
Verur#acherprinzip beurteilt. 
 
 

Artikel 6 
 

Der Staats#ekretär des Innern wird ermächtigt, alle Be#timmungen zu treffen, die durch den Übergang der Ju#tizhoheit auf 
das Deut#che Reich erforderlich #ind. Ergeben #ich Zweifelsfragen bei der Anwendung die#es Ge#etzes zwi#chen dem Deut#chen 
Reich, den Ländern oder Gemeinden, #o ent#cheidet nach Anhörung der ober#ten Landesbehörde der Staats#ekretär des Innern 
im Einvernehmen mit dem Staats#ekretär des Reichsju#tizamtes, in Fällen der Artikel 4 und 5 die#es Ge#etzes im 
Einvernehmen mit den Staats#ekretär des Reichs#chatzamtes. Die Ent#cheidung bindet Gerichte und Verwaltungsbehörden. 
 

 
Artikel 7 

 

Die#es Ge#etz tritt mit Veröffentlichung im Deut#chen Reichsanzeiger in Kraft. 

 

Gegeben zu Berlin, den 03. Oktober 2015 

  
Im Allerhöch#ten Auftrage des Deut#chen Volkes 

 
 Prä#idial#enat 

Erhard Lorenz 
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